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BESCHLUSS

Das Bundesfinanzgericht beschließt durch seine Richterin MMag. Elisabeth
Brunner über die Beschwerde des A***B***, gegen den Bescheid des Magistrats
der Stadt Wien Magistratsabteilung 6 vom 30.06.2015 , mit welchem der
Einspruch des Beschwerdeführers gegen die Strafverfügung zu den Zahlen
MA6/1***_und_MA6/2*** wegen Verspätung zurückgewiesen wurde, nach Durchführung
einer mündlichen Verhandlung:

Das Verfahren wird gemäß § 50 VwGVG eingestellt.
Gemäß § 52 Abs 8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten des
Beschwerdeverfahrens zu leisten.

Die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art 133 Abs 4 B-VG ist
nicht zulässig.

Begründung

Mit Strafverfügung vom 30.06.2014 wurde dem Beschwerdeführer wegen Übertretung des
Kommunalsteuergesetzes unter anderem für die Monate März und April 2014 jeweils eine
Geldstrafe sowie eine Ersatzfreiheitsstrafe auferlegt.

Gegen diese Strafverfügung erhob der Beschwerdeführer am 01.04.2015 betreffend
Monate März und April 2014 Einspruch.

Dieser Einspruch wurde vom Magistrat der Stadt Wien mit dem angefochtenen Bescheid
vom 30.6.2015 als verspätet zurückgewiesen.

Gegen diesen Zurückweisungsbescheid erhob der Beschwerdeführer die
streitgegenständliche Beschwerde.

Der Beschwerdeführer nahm diese Beschwerde in der am 10.9.2019 durchgeführten
mündlichen Verhandlung zurück.

Das Beschwerdeverfahren ist daher gemäß § 50 VwGVG mit Beschluss einzustellen.

Da das Gericht nicht mit Erkenntnis entschieden hat, ist gemäß § 52 Abs 8 VwGVG kein
Kostenbeitrag vorzuschreiben.

 

Zur Unzulässigkeit der Revision
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Gegen diese Entscheidung ist eine Revision nicht zulässig, da der Beschluss nicht von der
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere
weil der Beschluss nicht von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht,
eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

 

 

Wien, am 12. September 2019

 


